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Mitteilung über SVHC-Substanzen und REACH 

 

 

 

Sehr geehrter Geschäftspartner, 

 

gemäß der europäischen Chemikalienverordnung (REACH) ist jeder Akteur der 

Lieferantenkette verpflichtet, Informationen über beinhaltete SVHC Stoffe (insbesondere 

besorgniserregende Stoffe) seiner Erzeugnisse weiter zu geben, sofern dieser Stoff in 

einer Konzentration von mehr als 0,1 Masseprozent enthalten ist. 

 

Welche Stoffe das sind, hat die ECHA in der so genannten Kandidatenliste im Internet 

veröffentlicht. Diese Liste wird im Laufe der Zeit nach den neuesten Erkenntnissen 

angepasst werden. 

 

Hersteller und Importeure sind verpflichtet, sowohl selbst produzierte als auch 

verwendete oder importierte Substanzen, deren in Verkehr gebrachte Masse bei über 

einer Tonne pro Jahr liegt, registrieren zu lassen, sofern nicht eine 

Ausnahmegenehmigung vorliegt. 

 

Unter REACH werden chemische Stoffe registrierungspflichtig, nicht jedoch die fertige 

Ware. 

 

Bei den von uns gelieferten Produkten handelt es sich in der Definition der Verordnung 

ausnahmslos um Erzeugnisse, die nicht zu registrieren sind. 

 

Nach unserem heutigen Wissensstand ist keiner der in der aktuell veröffentlichten Liste 

aufgeführten 224 Stoffe mit mehr als 0,1 Masseprozent in unseren Produkten enthalten. 

 

Sobald bekannt wird, dass ein neu aufgenommener Stoff von der ECHA veröffentlichen 

Kandidatenliste in unseren Produkten enthalten ist, werden wir Sie umgehend 

informieren. 
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